Obergericht des Kantons Zurich
lI. Strafkammer

Geschafts-Nr.: SB210131-0O/U/gs

Mitwirkend: Oberrichter Dr. Bussmann, Prasident, die Oberrichterinnen lic. iur.
Scharer und lic. iur. Bertschi sowie die Gerichtsschreiberin MLaw

Meier

Urteil vom 20. Auqust 2021

in Sachen

A. :
Beschuldigter und Berufungsklager

verteidigt durch Rechtsanwalt lic. iur. X.

gegen

Staatsanwaltschaft Limmattal / Albis,

Anklagerin und Berufungsbeklagte

betreffend versuchte Pornografie

Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Horgen, Einzelgericht, vom
26. November 2020 (GG200024)



Anklage:

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Limmattal / Albis vom 17. Juli 2020
(Urk. 9) ist diesem Urteil beigeheftet.

Urteil der Vorinstanz:

1.  Der Beschuldigte ist schuldig

- der versuchten Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 4 Satz 2 StGB
in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB;

- der versuchten Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 1 StGB in Ver-
bindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB.

2.  Der Beschuldigte wird bestraft mit einer Geldstrafe von 90 Tagessatzen zu

Fr. 90.00 sowie mit einer Busse von Fr. 1'300.00.

3. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle

eine Ersatzfreiheitsstrafe von 13 Tagen.

4. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jah-

re festgesetzt. Die Busse ist zu bezahlen.

5. Dem Beschuldigten wird lebenslanglich jede berufliche und jede organisierte
ausserberufliche Tatigkeit, die einen regelmassigen Kontakt zu Minderjahri-

gen umfasst, verboten.

6. Die Abnahme einer DNA-Probe und die Erstellung eines DNA-Profils des

Beschuldigten im Sinne von Art. 5 DNA-Profil-Gesetz werden angeordnet.

Die Kantonspolizei Zurich wird mit dem Vollzug beauftragt und der Beschul-
digte wird verpflichtet, sich innert 30 Tagen ab Eintritt der Rechtskraft des
Urteils bei der Kantonspolizei Zurich, Erkennungsdienst, Zeughausstrasse
11, 8004 Zurich, zur erkennungsdienstlichen Behandlung mit Wangen-

schleimhautabnahme zu melden.



Die Entscheidgeblhr wird festgesetzt auf:

Fr.
Fr.

1'800.00; die weiteren Kosten betragen:
1'100.00 Gebiihr Anklagebehérde

Allfallige weitere Kosten bleiben vorbehalten.

Wird auf eine schriftliche Begrindung des Urteils verzichtet, so reduziert

sich die Entscheidgeblhr um einen Dirittel.

Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens werden dem

Beschuldigten auferlegt

Berufungsantrage:

Der Verteidigung des Beschuldigten:

(Urk. 35S.1f.)

1.

Das Urteil des Einzelgerichts am Bezirksgericht Horgen vom
26. November 2020 (Geschafts-Nr. GG200024) sei aufzuheben.

Der Beschuldigte sei der versuchten harten Pornografie im Sinne von
Art. 197 Abs. 4 Satz 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB so-
wie der versuchten Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 1 StGB in
Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen.

Vom Vorwurf der versuchten harten Pornografie im Sinne von Art. 197

Abs. 4 Satz 2 StGB sei der Beschuldigte frei zu sprechen.

Der Beschuldigte sei milde, mit einer Geldstrafe von hochstens 30 Ta-

gessatzen zu Fr. 50.— zu bestrafen.
Von der Ausfallung einer Busse sei abzusehen.

Dem Beschuldigten sei der bedingte Vollzug der Geldstrafe unter An-

setzung einer Probezeit von 2 Jahren zu gewahren.



b)

7. Von der Anordnung eines lebenslanglichen Tatigkeitsverbots im Sinne
von Art. 67 Abs. 3 StGB sei abzusehen.

8.  Von der Anordnung der Abnahme einer DNA-Probe und der Erstellung
eines DNA-Profils im Sinne von Art. 5 des DNA-Profil-Gesetzes sei ab-

zusehen.

9. Alles unter ausgangsgemasser Regelung der Kosten- und Entschadi-

gungsfolgen.

Die Staatsanwaltschaft Limmattal / Albis:

(Urk. 30, schriftlich)

Bestatigung des vorinstanzlichen Urteils.



Erwagungen:

1.1. Mit Urteil vom 26. November 2020 sprach das Bezirksgericht Horgen, Ein-
zelgericht in Strafsachen, den Beschuldigten der versuchten Pornografie im Sinne
von Art. 197 Abs. 4 Satz 2 StGB und der versuchten Pornografie im Sinne von
Art. 197 Abs. 1 StGB schuldig, bestrafte ihn mit einer bedingten Geldstrafe von 90
Tagessatzen zu Fr. 90.— und einer Busse von Fr. 1'300.—, erliess ein lebenslangli-
ches Tatigkeitsverbot und ordnete die Abnahme einer DNA-Probe und die Erstel-
lung eines DNA-Profils an. Ferner regelte es die Kosten- und Entschadigungsfol-
gen (Urk. 24 S. 23 ff.).

1.2. Gegen das mundlich eréffnete Urteil (Prot. | S. 16) meldete der Beschuldigte
innert Frist Berufung an (Urk. 20; Art. 399 Abs. 1 StPO) und reichte der erken-
nenden Kammer nach Zustellung des begrundeten Urteils auch fristwahrend die
Berufungserklarung ein (Urk. 23/2; Urk. 26; Art. 399 Abs. 2 i.V.m. Art. 90 StPO).
Die Staatsanwaltschaft beantragte unter dem 18. Marz 2021 innert der mit Prasi-
dialverfugung vom 17. Marz 2021 angesetzten Frist die Bestatigung des vo-
rinstanzlichen Entscheides und verzichtete damit auf Anschlussberufung (Urk. 28;
Urk. 30).

2. Mit Eingabe vom 7. April 2021 liess der Beschuldigte das von ihm ausgefull-
te Datenerfassungsblatt einreichen (Urk 32/1 f.).

3. Die Berufungsverhandlung fand heute in Anwesenheit des Beschuldigten
und seines Verteidigers statt (Prot. Il S. 3 ff.).

1.  Die Berufung des Beschuldigten richtet sich gegen seine Verurteilung wegen
versuchter harter Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 4 Satz 2 StGB in Ver-
bindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB. Er stellt sich auf den Standpunkt, dass er mit



dem angeklagten Verhalten nebst dem Tatbestand von Art. 197 Abs. 1 StGB in
Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB gemass Dispositivziffer 1 Spiegelstrich 2 des
vorinstanzlichen Entscheides lediglich den Tatbestand der harten Pornografie im
Sinne von Art. 197 Abs. 4 Satz 1 in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB erfillt ha-
be. Ferner ficht er den Strafpunkt, das lebenslangliche Tatigkeitsverbots im Sinne
von Art. 67 Abs. 3 StGB und die Anordnung der Abnahme einer DNA-Probe und
Erstellung eines DNA-Profils an. Nicht angefochten und in Rechtskraft erwachsen
ist das vorinstanzliche Urteil damit hinsichtlich dessen Dispositivziffern 7 und 8

(Kostendispositiv), was vorab festzustellen ist.

2. Da die Staatsanwaltschaft kein Rechtsmittel erhoben hat, greift im Beru-
fungsverfahren das Verbot der reformatio in peius (Art. 391 Abs. 2 StPO).

1.1. Der Beschuldigte anerkennt den ihm in der Anklageschrift vorgeworfenen
aussern Sachverhalt in Einklang mit dem Ubrigen Untersuchungsergebnis. In Be-
zug auf den inneren Sachverhalt gab er anlasslich der Berufungsverhandlung —
wie auch bereits im Vorverfahren und vor Vorinstanz — an, nicht davon ausgegan-
gen zu sein, dass es sich um ein 14-jahriges Madchen gehandelt habe. Seiner
Vorstellung nach habe es sich um eine erwachsene Person gehandelt, wobei er
auch festhielt, sich keine Vorstellung gemacht zu haben. Ebenfalls erklarte er, bei
der Chatplattform "B.__ " sei definiert, dass niemand unter dem Schutzalter
sein solle, um sogleich zu erganzen, in der heutigen Zeit musse man aber davon
ausgehen (Prot. Il S. 11 f.). Seine Angaben erweisen sich insofern als wider-
spruchlich, als er sich einerseits keine Vorstellung gemacht haben will, anderer-
seits gemass seinen Angaben nicht davon ausging, mit einem 14-jahrigen Mad-
chen zu chatten. Angesichts der eindeutigen Hinweise auf das Alter seiner Chat-
partnerin im doch relativ kurzen Chatverlauf (vgl. Urk. 2/1 S. 1: "jo klar bi 14i 165
gross ha helli haar und dunkli auge sportlich"; S. 2: "im moment bini allei ja abr
smami sot bald hei cho") Uberzeugen seine Aussagen nicht. Bereits aus dem
Nickname (C.___ 14) liessen sich Rlckschlisse auf das Alter ziehen. Der Be-

schuldigte raumte zudem auch ein, dass trotz entsprechender Bestimmungen be-



sagter Chatplattform nicht ausgeschlossen werden kénne, dass man dort auf
Minderjahrige trifft. Somit nahm er zumindest in Kauf, dass es sich bei seiner
Chatpartnerin um ein minderjahriges Madchen handelte. Zudem ist auch sein Ver-
teidiger der Ansicht, dass in Bezug auf das Alter von "C.__ 14" beim Beschul-
digten Eventualvorsatz vorlag (Urk. 26 S. 2 und Urk. 35 S. 3 f.). Entsprechend er-
weist sich auch der innere Sachverhalt als erstellt.

1.2. Die Verteidigung stellt sich auf den Standpunkt, dass der vom Beschuldigten
zu verantwortende Chat entgegen der Vorinstanz keine "tatsachliche sexuelle
Handlungen mit Minderjahrigen", sondern lediglich solche "nicht tatsachlicher" Na-
tur zum Inhalt gehabt habe. Im Einzelnen lasst er argumentieren, der Begriff "nicht
tatsachliche sexuelle Handlung mit Minderjahrigen" meine den sogenannten vir-
tuellen Kindsmissbrauch, bei dem keine realen minderjahrigen Personen mitein-
bezogen wiurden. Nur der reale Einbezug von Kindern rechtfertige die deutlich
hohere Hochststrafe. Vorliegend gehe es aber um die verschriftlichte Phantasie
des Beschuldigten in einer virtuellen Welt. Eine Gefahrdung einer real existieren-
den Minderjahrigen habe zu keinem Zeitpunkt stattgefunden. Damit habe er aber
nebst dem Tatbestand von Art. 197 Abs. 1 StGB nur den Tatbestand gemass

Art. 197 Abs. 4 Satz 1 und nicht Satz 2 StGB erfillt. Uberdies handle es sich le-
diglich um einen untauglichen Versuch im Sinne von Art. 22 Abs. 1 StGB und der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 140 IV 150 E. 3.5) dazu, da er nicht
mit einer Minderjahrigen, sondern mit einem Polizeibeamten gechattet habe,
weshalb die Vollendung der Tat unmoglich gewesen sei (Urk. 26 S. 3; Urk. 35

S. 4 ff.).

2.1. Gemass Art. 197 Abs. 1 StGB macht sich namentlich strafbar, wer pornogra-
fische Schriften einer Person unter 16 Jahren anbietet, zeigt, Uberlasst oder zu-
ganglich macht. Die Bestimmung schiitzt Kinder im Sinne von Art. 187 StGB vor
der Konfrontation mit Pornografie. Dass der Beschuldigte sich mit seinem Verhal-
ten der versuchten Tatbegehung im Sinne dieser Bestimmung schuldig gemacht
hat, ist zu Recht unbestritten (Urk. 24 E. 111.2.). Abs. 4 von Art. 197 StGB verbietet
die sogenannte harte Pornografie. Strafbar macht sich unter diesem Gesichts-

punkt u.a. wer Schriften, die sexuelle Handlungen mit Minderjahrigen zum Inhalt



haben, herstellt oder zuganglich macht, wobei ein qualifizierter Fall gemass Satz
2 gegeben ist, sofern die sexuellen Handlungen tatsachlicher Natur sind. Auch
E-Mails sind tatbestandsmassig (BSK StGB-ISENRING/KESSLER, Art. 197

N. 28, 31 f.). Der Tatbestand soll u.a. die ungestdrte sexuelle Entwicklung von
Kindern und Jugendlichen schutzen und sie mittelbar vor sexueller Ausbeutung
bewahren (BGE 128 IV 25 E. 3.a; BGE 131 IV 19). Dass der Beschuldigte mit
seinem erstellten Verhalten auch der versuchten Tatbegehung zumindest im Sin-
ne von Satz 1 dieser Bestimmung schuldig gemacht hat, ist ebenfalls zu Recht

unbestritten.

2.2.1. Die Verteidigung geht sodann zutreffend davon aus, dass der Begriff der
"tatsachlichen sexuellen Handlung mit Minderjahrigen" sexuelle Handlungen unter
Einbezug von realen minderjahrigen Personen im Gegensatz zum sogenannten
virtuellen Kindsmissbrauch meint (vgl. BSK StGB-ISENRING/KESSLER, Art. 197
N. 22a; PK StGB-TRECHSEL/BERTOSSA 2018, Art. 197 N. 10b). Nicht gefolgt
werden kann ihr jedoch, wenn sie das Verhalten des Beschuldigten in der virtuel-
len Welt lokalisiert: Der Beschuldigte bewegte sich bei seiner Unterhaltung mit
"C._____ 14" nicht in einer computergestutzten simulierten Umgebung, sondern in
der digitalen Realitat des Internet. Sein Wille richtete sich auf eine verschriftlichte
Unterhaltung sexuellen Inhalts mit einem realexistierenden Menschen und damit
auf die Begehung eines Delikts gemass Art. 197 Abs. 4 Satz 2 StGB, zumal er
nach dem Erwogenen eine Konversation mit einem Madchen von 14 Jahren in
Kauf nahm. Dass sein Wille nicht auf die Verwirklichung tatsachlicher sexueller
Handlungen mit Minderjahrigen gerichtet war, sondern lediglich der Anregung o-
der Befriedigung seiner Phantasie diente, andert daran nichts. Es liegt - wie die
Vorinstanz richtig erkannte (Urk. 24 E. 111.3.) - eine versuchte Tatbegehung vor,
die dadurch gekennzeichnet ist, dass der Tater samtliche subjektiven Tatbe-
standsmerkmale erflllt und seine Tatentschlossenheit manifestiert, ohne dass

aber alle objektiven Tatbestandsmerkmale verwirklicht waren.

2.2.2. Die versuchte Ausflhrung eines Verbrechens oder Vergehens ist strafbar.
Das gilt grundsatzlich auch flr einen untauglichen Versuch (BGE 140 IV 150
E. 3.5), wie er in concreto vorliegt. Straflos bleibt ein Tater lediglich, wenn er aus



grobem Unverstand verkannte, dass die Tat nach der Art des Gegenstandes oder
des Mittels, an oder mit dem er sie ausfuhren will, Gberhaupt nicht zur Vollendung
gelangen konnte (Art. 22 Abs. 2 StGB), was voraussetzt, dass er besonders
dumm oder geradezu lacherlich handelte, oder wenn es seinem Verhalten bei
Kenntnis aller nachtraglich bekannten Umstande im Zeitpunkt der Tat objektiv an
einem ernsthaften Stor- und Gefahrdungspotential mangelte. In letzterem Fall
bleibt ein Tater, auch wenn er nicht aus grobem Unverstand handelte, in analoger
Anwendung von Art. 22 Abs. 2 StGB straflos, da ein objektiv ungefahrlicher un-
tauglicher Versuch die Rechtordnung nicht zu gefahrden vermag (BGE 140 IV
150 E. 3.5 f.). Die Verhaltensweise des Beschuldigten war jedoch weder dumm
oder geradezu lacherlich noch im Sinne der Rechtsprechung objektiv ungefahr-
lich. Vielmehr war sie objektiv tauglich das von Art. 197 StGB geschutzte Rechts-
gut zu verletzen. Der vorliegende Fall unterscheidet sich damit fundamental von
dem in BGE 140 IV 150 abgehandelten, in welchem eine Rechtsgutgefahrdung
aus objektiven Grunden zu keinem Zeitpunkt bestand. Es ist folglich mit der Vo-
rinstanz von einem strafbaren vollendeten untauglichen Versuch im Sinne von
Art. 22 Abs. 1 StGB auszugehen.

2.2.3. Der Beschuldigte hat sich mit seinem Verhalten folglich der versuchten har-
ten Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 4 Satz 2 i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB

schuldig gemacht.

3. Die Vorinstanz nimmt echte Konkurrenz zwischen Art. 197 Abs. 1 StGB und
Art. 197 Abs. 4 Satz 2 StGB an. Sie folgt damit (stillschweigend) demjenigen Teil
der Doktrin, der infolge eines erhdhten Unrechtsgehalts von Idealkonkurrenz aus-
geht, wenn die Absatze 1 und 4 der Bestimmung gleichzeitig erfullt sind (vgl. die
Hinweise bei BSK StGB-ISENRING/KESSLER, Art. 197 N. 74). Allerdings Uber-
zeugt diese Auffassung nicht: Der Tatbestand von Art. 197 Abs. 4 Satz 2 StGB
schuitzt real existierende Minderjahrige jeden Alters in ihrer ungestorten sexuellen
Entwicklung und (mittelbar) vor sexueller Ausbeutung, indem sie u.a. die Herstel-
lung von pornografischen Schriften unter Beteiligung von Minderjahrigen und das
Zuganglichmachen derselben an Personen jeden Alters unter Strafe stellt. Die
Norm enthalt damit Art. 197 Abs. 1 StGB und dehnt die Strafbarkeit dartber hin-
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aus aus. Entsprechend sieht sie ein gegenuber Art. 197 Abs. 1 StGB deutlich er-
hohtes Strafmaximum vor, das demjenigen des Tatbestandes der sexuellen
Handlungen mit Kindern (Art. 187 StGB) entspricht. Dass das Alter der betroffe-
nen minderjahrigen Person den Unrechtsgehalt der konkreten Tat mitbestimmt,
steht zwar ausser Frage. Das Alter des konkreten Opfers stellt jedoch ein objekti-
ves Verschuldenselement dar, das gemass Art. 47 Abs. 1 StGB bei der Strafzu-
messung im Einzelfall bertcksichtigt werden kann und muss. Es ist in der vorlie-
genden Konstellation folglich mit ISENRING/KESSLER anzunehmen, dass zwi-
schen Art. 197 Abs. 4 Satz 2 StGB und Art. 197 Abs. 1 StGB unechte Konkurrenz
besteht (BSK StGB-ISENRING/KESSLER, Art. 197 N. 74).

4. Zusammengefasst ist der Beschuldigte der versuchten Pornografie im Sinne
von Art. 197 Abs. 4 Satz 2 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB schuldig
zu sprechen. Da es sich lediglich um eine Frage der Konkurrenz handelt, hat in
Bezug auf den Vorwurf der versuchten Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 1
StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB kein formeller Freispruch zu erfolgen.

V.

1. Fdr harte Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 4 Satz 2 StGB sieht das
Gesetz als Sanktion Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren oder Geldstrafe bis 180 Ta-
gesatze (Art. 34 Abs. 1 StGB) vor. Innerhalb dieses Strafrahmens ist die Strafe
nach dem Verschulden des Taters zu bemessen, das sich nach der Schwere der
Verletzung oder Gefahrdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit
des Handelns, den Beweggrinden und Zielen des Taters sowie danach bestimmt,
wie weit der Tater nach den inneren und ausseren Umstanden in der Lage war,
die Gefahrdung oder Verletzung zu vermeiden. Zu berticksichtigen sind ferner das
Vorleben und die personlichen Verhaltnisse des Taters sowie die Wirkung der
Strafe auf sein Leben (Art. 47 StGB). Aufgrund des Verbots der reformatio in pei-
us darf in concreto im Ergebnis allerdings keine hohere als die von der Vorinstanz
ausgefallt Sanktion verhangt werden. Damit fallt namentlich die Ausfallung einer

Freiheitsstrafe von vornherein ausser Betracht.
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2.1. Bei der Bewertung der objektive Tatschwere ist, wenn es wie vorliegend
beim Versuch geblieben ist, gedanklich vom vollendeten Delikt auszugehen, also
davon, dass der Beschuldigte im Chat mit "C.___ 14" unter Einbezug einer real
existierenden 14-Jahrigen Schriften pornografischen Inhalts herstellte und diese
der Minderjahrigen gleichzeitig zeigte und Uberliess. In objektiver Hinsicht ist da-
bei festzuhalten, dass der Beschuldigte in sexuell aufreizender Weise u.a. ihre
Bruste, ihr Gesass, ihren und seinen Genitalbereich, Korperteile beschrieb und er-
fragte und sexuelle Handlungen bis hin zum Geschlechtsverkehr (wenig detail-
liert) thematisierte, den er mit dem Vorschlag, sich zu treffen konkretisierte, ohne
dass Anhaltspunkte dafur bestinden, dass er es auch tatsachlich zu einem Tref-
fen hatte kommen lassen. Der Inhalt seiner Nachrichten war davon ausgehend im
weiten Rahmen der unter den Tatbestand fallenden Ausserungen inhaltlich weder
besonders harmlos noch besonders schwerwiegend. Sie entstammten zudem
einzig seiner Phantasie und sein Opfer war zwar noch im Schutzalter, gehorte
aber nicht mehr zur Gruppe der besonders schutzbedurftigen jungen Kinder. Dass
die Chatunterhaltung, die Uber das Alter der Angesprochenen hinaus keine aus-
sergewoOhnlichen bzw. abartigen Sexualpraktiken zum Inhalt hatte, eine 14-jahrige
Jugendliche entscheidend in ihrer sexuellen Entwicklung zu stéren vermocht hat-
te, ist nicht anzunehmen. Selbst ausgehend von einem vollendeten Delikt verletz-
te bzw. gefahrdete der Beschuldigte das betroffene Rechtsgut damit objektiv eher
geringflgig und zeigte wahrend des rund 30minutigen Chat auch keine besondere
kriminelle Energie. Objektiv ist folglich von einem leichten bis sehr leichten Ver-

schulden auszugehen.

Das subjektive Verschulden relativiert das objektive nicht. Der Beschuldigte han-
delte eventualvorsatzlich bezogen auf das Alter seines potentiellen Opfers und
zur eigenen Lustbefriedigung bzw. zum Abbau von Spannungen, also aus egoisti-
schen Grunden. Auch wenn er pornosuchtig ist und sich damals in einer als be-
lastend empfundenen personlich und beruflich schwierigen Lebensphase befand
(Urk. 35 S. 12), ware es ihm ein Leichtes gewesen, das strafbare Verhalten zu
vermeiden, indem er (wie auch sonst; vgl. Urk. 3/4 S. 7) eine sexuell aufgeladene,
aber zulassige Unterhaltung mit einer erwachsenen Person gefuhrt oder entspre-

chende Bilder und Filme konsumiert hatte, zumal er nicht padosexuell veranlagt
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ist (vgl. E. V.2. nachfolgend). Damit ist auch gesagt, dass sich die Pornografie-
sucht des Beschuldigten entgegen der Verteidigung (vgl. Urk. 35 S. 13 ff.) nicht

verschuldensrelativierend auswirkt.

Insgesamt ist daher von einem leichten bis sehr leichten Verschulden auszuge-
hen, das eine hypothetische Einsatzstrafe von gegen 90 Tagessatzen Geldstrafe

rechtfertigt.

2.2.1. Diese hypothetische schuldangemessene Strafe ist aufgrund des Umstan-
des zu reduzieren, dass es beim Versuch geblieben ist. Dabei hangt das Mass
der zulassigen Strafreduktion unter anderem von der Nahe des tatbestandsmas-
sigen Erfolgs und von den tatsachlichen Folgen der Tat ab. Je naher der tatbe-
standsmassige Erfolg war und je schwerwiegender die tatsachlichen Folgen der
Tat waren, desto weniger wird die Strafe reduziert (BGE 121 IV 49 E. 1 b).

2.2.2. Der tatbestandsmassige Erfolg konnte vorliegend gar nicht eintreten, eine
Verletzung oder Gefahrdung des geschutzten Rechtsgutes blieb aus, was aller-
dings nur glucklichen Umstanden zu verdanken ist. Vor diesem Hintergrund recht-
fertigt sich eine Reduktion der hypothetischen Einsatzstrafe flr das vollendete De-

likt auf 60 Tagessatze Geldstrafe.

3.1. Der heute 35-jahrige Beschuldigte wuchs nach der sehr frihen Trennung
seiner Eltern, die nie verheiratet waren, bei der Mutter, die amerikanisch-

russische Wurzeln hat, an verschiedenen Orten im Kanton Zirich zweisprachig
auf. Er besuchte ein Jahr in den USA den Kindergarten und absolvierte danach

zunachst in D. die ... Schule, anschliessend im E. in F. die

Highschool und schliesslich das 10. Schuljahrin den G.__ Schulen in Zurich.
Danach machte er eine Ausbildung zum Gastronomiefachassistent, arbeitete in
der Folge rund 8 Jahre in diesem Beruf und durchlief berufsbegleitend die Ausbil-
dung zum Restaurationsfachmann. Schliesslich entschied er sich flr eine Tatig-
keit im sozialen Bereich, die er bis heute in verschiedenen Institutionen klaglos
ausubt. Sein Vater arbeitete als Berufsberater bei der IV und seine Mutter ist Psy-
chotherapeutin. Er selber habe in Costa Rica einen Sozialeinsatz gemacht, bei

welchem er mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet habe. Das sei eine grossar-
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tige Erfahrung gewesen und er habe sich entschieden, ebenfalls in diesem Be-
reich arbeiten zu wollen. In der Schweiz absolvierte er zunachst ein viereinhalb

Monate dauerndes Praktikum in der H. in . , danach ein solches von

einem Jahr in der Schule fur J._ der Stadt Zurich und ein weiteres von glei-
cher Dauer ander K.__ . Anschliessend durchlief er mit Erfolg die verkurzte
Lehre zum Fachmann Betreuung EFZ bei der Stadt L. und war dort in der
Folge als Mitarbeiter Betreuung im M.___ tatig bis er die Stelle auf eigenen
Wunsch per Ende Juli 2020 verliess. Seit Dezember 2020 ist er in der Stiftung

N. (N. O. [Ortschaft]) in einem 70%-Pensum angestellt, wo er

ausschliesslich mit Erwachsenen arbeitet. Der Beschuldigte ist verheiratet und
lebt mit seiner Ehefrau im Haus seiner Mutterin P.__ | das er eines Tages er-
ben wird. Er hat keine Kinder. Sein monatliches Erwerbseinkommen inkl. 13. Mo-
natslohn belauft sich auf knapp Fr. 4'000.—. Die Ehefrau des Beschuldigten ist
ebenfalls berufstatig und erzielt ein Einkommen von etwa Fr. 5'500.— monatlich.
Die Miete belauft sich auf Fr. 2'000.—, seine Krankenkassenpramien auf Fr. 360.—
und die gemeinsamen Steuern des Ehepaares auf Fr. 900.— monatlich. Der Be-
schuldigte hat keine Unterstitzungspflichten und verfligt gemass seinen Angaben
im Berufungsverfahren noch uber Vermogen in der Hohe von Fr. 9'000.— (Urk. 3/1
S. 6; Urk. 3/2 S. 6, 9f.; Urk. 17/4/1—4; Urk. 32/2; Prot. S. | 5 ff.; Prot. Il S. 5 ff.).
Aus dem Lebenslauf und den personlichen Verhaltnissen des Beschuldigten

ergibt sich nichts, das die Strafzumessung zu beeinflussen vermdéchte.

3.2. Der Beschuldigte ist nicht vorbestraft (Urk. 33), was sich bei er Strafzumes-
sung neutral auswirkt. Der Beschuldigte war von Anfang grundsatzlich gestandig,
wobei die Beweislage ihm auch kaum Spielraum fur Bestreitungen bot. Allerdings
zeigte er sich auch erleichtert darliber, dass es sich bei seinem vermeintlichen
Opfer um einen Polizeibeamten handelte, bekundete wiederholt glaubhaft Reue
und geht seine Pornosucht, mit der sein tatbestandliches Verhalten indirekt zu-
sammenhangt, therapeutisch an. Das fuhrt insgesamt zu einer leichten Strafmin-

derung auf 50 Tagessatze Geldstrafe.

4. Bei der Geldstrafe richtet sich die Hohe des Tagessatzes nach den personli-

chen und wirtschaftlichen Verhaltnissen des Taters im Zeitpunkt des Urteils, na-
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mentlich nach Einkommen und — soweit er davon lebt — Vermogen, ferner nach
seinem Lebensaufwand, allfalligen Familien- und Unterstitzungspflichten und
nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2 StGB). Ausgangspunkt fur die Tages-
satzberechnung ist das Einkommen, welches dem Tater durchschnittlich an ei-
nem Tag zufliesst. Dabei bleibt belanglos, aus welcher Quelle dieses Einkommen
stammt. Abzuziehen ist, was gesetzlich geschuldet ist oder dem Tater wirtschaft-
lich nicht zufliesst, so etwa die laufenden Steuern und die obligatorischen Versi-
cherungsbeitrage. Nicht zu berucksichtigen sind Schulden und nach der bundes-
gerichtlichen Rechtsprechung in der Regel auch die Wohnkosten (BGE 134 IV
68 ff.). Angesichts der vorstehend dargelegten finanziellen Verhaltnisse des Be-
schuldigten (Fr. 4000.— monatliches Erwerbseinkommen, Fr. 360.— Krankenkas-
senpramie, Fr. 400.— Anteil Steuern) erscheint auch ohne Berlcksichtigung des
Erwerbseinkommens der Ehefrau (so die Verteidigung, Urk. 35 S. 15 f.) die von
der Vorinstanz festgesetzte Tagessatzhohe von Fr. 90.— jedenfalls nicht Uber-
setzt. Keinen Einfluss auf die Berechnung der Tagessatzhohe hat der Umstand,
dass der Beschuldigte einen Teil der Gerichtskosten und Anwaltskosten zu tragen
hat (vgl. Urk. 35 S. 15 f.). Dabei handelt es sich um Schuldverbindlichkeiten, die
mittelbare Folgen seiner Tat darstellen (vgl. BGE 134 IV 60 E. 6.4).

5.1. Die Vorinstanz folgte dem Antrag der Anklagebehdrde und kombinierte die
bedingt ausgesprochene Geldstrafe in Anwendung von Art. 42 Abs. 4 StGB mit
einer Busse (Urk. 24 E. IV.5.). Mit einer Verbindungsstrafe bzw. -busse im Sinne
von Art. 42 Abs. 4 StGB soll vor allem im Rahmen der Massendelinquenz die so-
genannte "Schnittstellenproblematik” zwischen einer unbedingten Busse fiir Uber-
tretungen und der bedingten Geldstrafe fur Vergehen entscharft werden, indem
Art. 42 Abs. 4 StGB eine rechtsgleiche Sanktionierung ermdglicht. Dabei kdnnen
gemass bundesgerichtlicher Rechtsprechung auch general- und spezialpraventive
Aspekte eine Rolle spielen (vgl. BGE 134 IV 1 E. 4.5; BGE 134 IV 60 E. 7.2). Die
Strafenkombination ist jedoch auch in anderen Fallen zulassig und erhéht in die-
sem Sinn die Flexibilitdt des Gerichts bei der Auswahl der Strafart. Sie kommt
namentlich in Betracht, wenn dem Tater der bedingte Strafvollzug gewahrt, ihm
aber dennoch ein spurbarer Denkzettel erteilt werden soll (BGE 6B_1042/2008 E.
2).
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5.2. Beim vorliegenden Fall handelt es sich nicht um ein Massendelikt, bei wel-
chem die Schnittstellenproblematik zu bertcksichtigen ware. Auch unter spezial-
praventiven Gesichtspunkten drangt sich die Auferlegung einer zusatzlichen Bus-
se nicht auf. Es ist anzunehmen, dass sich der Beschuldigte, welcher ein Ersttater
ist, durch die bedingte Strafe und die weiteren Konsequenzen dieses Strafverfah-
rens, namentlich auch die Kostenfolgen, gentgend beeindrucken lassen wird, um
sich kunftig wohl zu verhalten. Auf die Ausfallung einer zusatzlichen (Verbin-
dungs-)Busse ist folglich zu verzichten. Der Vollstandigkeit halber ist zudem fest-
zuhalten, dass nach dem Erwogenen bereits eine Geldstrafe von 50 Tagessatzen

schuldangemessen ist.

6.1. Zusammengefasst ist der Beschuldigte mit einer Geldstrafe von 50 Tages-

satzen a Fr. 90.— zu bestrafen.

6.2. Der Vollzug der Geldstrafe ist mit der Vorinstanz (Urk. 24 E. V.) unter Anset-
zung einer Probezeit von zwei Jahren aufzuschieben. Der Verteidigung ist darin
zuzustimmen (Urk. 35 S. 23), dass der bedingte Vollzug unabhangig davon, ob
ein Tatigkeitsverbot ausgesprochen wird, zu beurteilen ist. Der Beschuldigte ist
nicht vorbestraft, womit mangels gegenteiliger Anhaltspunkte von einer gunstigen
Prognose auszugehen ist. Namentlich kann davon ausgegangen werden, dass
sowohl das Strafverfahren als auch die ausgesprochene Geldstrafe bei ihm genu-
gend Eindruck hinterliessen, um ihn von der Begehung weiterer Straftaten abzu-

halten.

V.

1. Gemass Art. 67 Abs. 3 StGB verbietet das Gericht u.a. jemandem, der we-
gen Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 4 Satz 2 StGB verurteilt wird lebens-
langlich jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tatigkeit, die einen
regelmassigen Kontakt zu Minderjahrigen umfasst. Von einem lebenslanglichen
Tatigkeitsverbot kann in diesem Fall nur ausnahmsweise dann abgesehen wer-
den, wenn ein solches Verbot nicht notwendig erscheint, um den Tater von der

Begehung weiterer Straftaten abzuhalten, wie sie Anlass flur das Verbot sind, und
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der Tater nicht gemass den international anerkannten Klassifikationen padophil ist
(Art. 67 Abs. 4bis StGB). Die Voraussetzungen fur das Absehen von einem zwin-
gend lebenslanglichen Tatigkeitsverbot gemass Art. 67 Abs. 4bis StGB sind eng
ausgestaltet. Mit dem Begriff "ausnahmsweise" soll verdeutlicht werden, dass das
zwingend lebenslangliche Tatigkeitsverbot die Regel sein soll. Mit der Ausnahme-
bestimmung soll insbesondere auch der Intention der Initianten der sogenannten
Padophilen-Initiative Rechnung getragen werden, wonach sogenannte Jugendlie-
ben nicht von einem zwingend lebenslanglichen Tatigkeitsverbot erfasst werden
sollen und die Volksinitiative auf padophile Straftater zielt. Die Rechtsgleichheit
gebietet jedoch, dass eine solche Ausnahmebestimmung nicht nur auf diese Falle
beschrankt wird, sondern auch bei anderen ahnlich besonders leichten Fallen, die
keinerlei Bezug zur Padophilie aufweisen, zur Anwendung gelangen kann, wenn
die Voraussetzungen hierfur erfllt sind (BBl 2016 6158 ff.). Damit die Ausnahme-
bestimmung von Art. 67 Abs. 4bis StGB greift, muss ein besonders leichter Fall
vorliegen, das heisst, dieser muss in objektiver und subjektiver Hinsicht eigentli-
chen Bagatellcharakter aufweisen. Gemass Botschaft ist bei der Beurteilung, ob
ein besonders leichter Fall vorliegt, ein strenger Massstab anzuwenden, und es
wird festgehalten, dass die Ausnahmebestimmung nur zurickhaltend angewendet
werden soll. Zur Verdeutlichung werden in der Botschaft diverse Beispiele aufge-
fuhrt, die als besonders leichte Falle von Sexualstraftaten verstanden werden
konnten (vgl. BBl 2016 6162 f.). Insbesondere konnen sexuelle Belastigungen
(Art. 198 StGB; Strafdrohung: Busse) oder Exhibitionismus (Art. 194 StGB; Straf-
drohung: Geldstrafe bis zu 180 Tagessatzen) in Betracht kommen; dies aufgrund
ihrer geringen abstrakten Strafdrohung, aber auch andere Sexualdelikte, sofern
sie, obwohl sie einer héheren Strafdrohung unterliegen, im konkreten Fall als eine
besonders leichte Sexualstraftat gewertet werden kénnen. Dies gelte beispiels-
weise fur sexuelle Handlungen mit einem Kind mit einer Strafdrohung von Frei-
heitsstrafe bis zu funf Jahren oder Geldstrafe, wenn im konkreten Fall eine be-
dingte Strafe von wenigen Tagessatzen ausgesprochen werde. Dies insbesonde-
re dann, wenn das Gericht unter Gesamtwirdigung der Tat- und Taterkomponen-
ten (Schwere der Verletzung, Verwerflichkeit des Handelns, Beziehung zwischen

dem Tater und dem Opfer, Vorleben und Verhaltnisse des Taters) das Verschul-
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den des Taters als besonders gering einstufe und deshalb eine milde Strafe aus-
gesprochen werde (BBI 2016 6161). Nicht notwendig erscheint ein Tatigkeitsver-
bot gemass Botschaft dann, wenn dem Téater eine gute Prognose gestellt werden
kann, weil Anhaltspunkte fur eine Wiederholungsgefahr fehlen. Die Botschaft halt
dazu fest, dass die Frage, ob ein Verbot nicht notwendig erscheine, um den Tater
von der Begehung weiterer Sexualstraftaten abzuhalten, vom Gericht — wie bei
der Frage des bedingten Strafvollzuges (Art. 42 Abs. 1 StGB) — aufgrund einer
Gesamtwirdigung beantwortet werden musse. Fur eine Einschatzung des Ruck-
fallrisikos sei ein mdglichst vollstandiges Bild der Taterpersonlichkeit unabdingbar;
falls notig, auch mittels eines psychiatrischen Gutachtens. Seien die Vorausset-
zungen erfullt, so liege der ausnahmsweise Verzicht auf die Anordnung eines le-

benslanglichen Tatigkeitsverbotes im Ermessen des Gerichtes (BBl 2016 6161 f.).

2.  Der Beschuldigte verfasste im Rahmen des Chats mit einer vermeintlichen
14-Jahrigen verschiedene schriftliche Ausserungen mit sexuellen Beziigen. Ein
Chatdialog ist eine im Internet schriftlich gefuhrte Unterhaltung, welche eine
Schrift und damit ein taugliches Tatmittel im Sinne von Art. 197 Abs. 4 StGB dar-
stellt. Da die Chatunterhaltung zwischen dem Beschuldigten und seiner Chatpart-
nerin eine Schrift und damit einen Gegenstand darstellt, welcher sexuelle Hand-
lungen mit Minderjahrigen zum Inhalt hatte, wird die Tathandlung des Beschuldig-
ten von Art. 67 Abs. 3 lit. d Ziff. 2 StGB erfasst. Die Voraussetzungen fur die An-
ordnung eines Tatigkeitsverbotes im Sinne von Art. 67 Abs. 3 lit. d Ziff. 2 StGB
sind daher grundsatzlich erfullt. Allerdings ist zu berucksichtigen, dass die vom
Beschuldigten vorgenommene Tathandlung nach dem Erwogenen angesichts des
Spektrums von mdglichen Handlungen, welche sich unter den Pornografietatbe-
stand subsumieren lassen, nicht besonders schwer wiegt und verschuldensmas-
sig im untersten Bereich anzuordnen ist. Beim vom Beschuldigten begangenen
Delikt handelt es sich um ein sogenanntes "hands-off-Delikt" ohne jeden korperli-
chen Kontakt, das Uber die schriftliche Mitteilung von sexuellen Gedanken und
Phantasien nicht hinausging. Die Gedanken und Phantasien bezogen sich abge-
sehen vom Alter der vermeintlichen Chatpartnerin nicht auf aussergewdhnliche
bzw. abartig Sexualpraktiken, und erfuhren (ausgehend vom fur die strafrechtliche

Beurteilung allein massgeblichen Anklagesachverhalt) keine Konkretisierung in



-18 -

Form von Bildern oder Treffen und hatten eine solche auch nicht erfahren sollen.
Die Geldstrafe fallt mit 50 Tagessatzen angesichts des massgeblichen Strafrah-
mens von Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren oder Geldstrafe milde aus und liegt in
dessen untersten Bereich. Hinweise auf eine generelle padosexuelle Neigung des
Beschuldigten liegen nicht vor. Der Beschuldigte raumt zwar ein, pornografiesich-
tig zu sein und befindet sich deswegen inzwischen in Therapie (Urk. 17/1; vgl.
auch Prot. 11 S. 10, S. 13, S. 16 u. Urk. 35 S. 13 f.), verneinte aber stets eine spe-
zielle Praferenz fur Abbildungen mit kindlichen oder jugendlichen Kérpern. An-
haltspunkte dafiir, dass er im Internet nach pornografischen Bildern oder Filmen
von Kindern und/oder Jugendlichen gesucht oder regelmassig mit Kindern
und/oder Minderjahrigen sexuell aufgeladen gechattet hatte, fehlen. Ausserdem
bestehen keinerlei Hinweise auf ein fehlbares Verhalten im Zusammenhang mit
der Ausubung seiner Arbeitstatigkeit. Die familidren und beruflichen Verhaltnisse
des Beschuldigten sind stabil. Er legt glaubhaft dar, an seiner Pornografie-Sucht
zu arbeiten und bereits Strategien entwickelt zu haben, um nicht erneut in eine Si-
tuation wie die dem vorliegenden Strafverfahren zugrundeliegende zu geraten.
Auch gelang es ihm, eine vortibergehende Ehekrise zu Uberwinden (Urk. 35 S. 13
f., S. 26 ff.; Prot. Il S. 10, S. 12, S. 16). Der Beschuldigte weist zudem keine Vor-
strafe auf und beteuert glaubhaft Reue. Es ist davon auszugehen, dass er sich
sowohl durch das Strafverfahren als auch die auszufallende Geldstrafe gentigend
beeindrucken lasst, um sich in Zukunft gesetzeskonform zu verhalten. Ihm kann
keine ungunstige Legalprognose gestellt werden, sodass ihm der bedingte Voll-
zug der Geldstrafe zu gewahren ist. Ein lebenslangliches Tatigkeitsverbot er-
scheint nicht notwendig, um den Beschuldigten von der Begehung weiterer Sexu-

alstraftaten abzuhalten.

3.  Unter Berucksichtigung samtlicher massgebender Umstande ist vorliegend
demnach noch von einem besonders leichten Fall von Pornografie im Sinne von
Art. 197 Abs. 4 StGB in Verbindung mit Art. 67 Abs. 4bis StGB auszugehen. Ein
Tatigkeitsverbot ist sodann nicht notwendig, um den Beschuldigten vom Herstel-
len von pornografischen Schriften, welche tatsachliche sexuelle Handlungen mit
Minderjahrigen zum Inhalt haben, abzuhalten, und angesichts seines leichten bis

sehr leichten Verschuldens und der Hohe der ausgefallten Strafe auch nicht ver-
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haltnismassig. Da ferner auch keine Hinweise darauf vorliegen, dass der Be-
schuldigte gemass den international anerkannten Klassifikationen padophil ist,
liegen auch im Sinne der Ausnahmebestimmung keine Grunde vor, welche einen
Verzicht auf Anordnung eines Tatigkeitsverbotes untersagen wurden. Es ist folg-

lich von der Anordnung eines lebenslanglichen Tatigkeitsverbots abzusehen.

VL

1. Gemass Art. 257 lit. b StPO kann das Gericht anordnen, dass eine DNA-
Probe abgenommen und ein DNA-Profil erstellt wird, wenn eine Person wegen ei-
nes vorsatzlich begangenen Verbrechens oder Vergehens gegen Leib und Leben
oder gegen die sexuelle Integritat verurteilt worden ist. Auf das Strafmass kommt
es nicht an, weshalb die Massnahme grundsatzlich auch bei eigentlichen Baga-
telldelikten infrage kommt, solange es sich nicht um Ubertretungen handelt. Zwin-
gend ist die Anordnung der Massnahme auch bei gegebenen Voraussetzungen
allerdings nicht (Kann-Vorschrift). Als Grundrechtseingriff hat die Anordnung die
Verhaltnismassigkeit zu wahren (vgl. dazu BGE 120 la 147 E. 2; BGE 1C 59/2007
E. 4.2; 1C_31/2007 5.2) und kommt daher vor allem dann in Betracht, wenn von
einer erhohten Ruckfallgefahr auch bezlglich schwerer Delikte auszugehen ist,
bei deren Begehung ein Tater regelmassig DNA-Spuren hinterlasst (Zurcher
Kommentar StPO-HANSJAKOB/GRAF, Art. 257 N. 3).

2.  Vorliegend liegt mit der Strafbarkeit nach Art. 197 Abs. 4 Satz 2i.V.m.

Art. 22 Abs. 1 StGB ein Vergehen bzw. ein Verbrechen gegen die sexuelle Integri-
tat im Sinne von Art. 257 lit. b StPO vor. Eine gegenuber einem Durchschnittsbir-
ger leicht erhdhte Ruckfallgefahr folgt sodann allein aus dem Umstand, dass der
Beschuldigte bereits ein Delikt gegen die sexuelle Integritat begangen hat. Aller-
dings bezieht sich diese leicht erhdhte Rickfallgefahr auf vergleichsweise leichte
"hands-off-Delikt" der begangenen Art und nicht auf schwerere Delikte gegen die
sexuelle Integritat, bei denen ein Tater regelmassig DNA-Spuren hinterlasst. Auch
wenn es sich bei der Abnahme einer DNA-Probe und der Erstellung eines DNA-

Profils gemass bundesgerichtlicher Rechtsprechung um keinen schweren Grund-
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rechtseingriff handelt (vgl. die in E. V.1. aufgefihrten Entscheide), ist bei dieser

Ausgangslage auf die Anordnung der Massnahme zu verzichten.

vil

Ausgangsgemass sind die Kosten des Berufungsverfahrens zu einem Drittel dem
Beschuldigten aufzuerlegen und im Ubrigen auf die Gerichtskasse zu nehmen.
Dem Beschuldigten ist fur anwaltliche Vertretung im Berufungsverfahren gemass
der Honorarnote von Rechtsanwalt lic. iur. X.__ (Urk. 37) eine auf 2/3 redu-

zierte Prozessentschadigung von Fr. 5'400.— zuzusprechen.

Es wird beschlossen:

1.  Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Horgen, Einzelge-
richt in Strafsachen, vom 26. November 2020 bezuglich der Dispositivziffern

7 und 8 (Kostendispositiv) in Rechtskraft erwachsen ist.

2. Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.

Es wird erkannt:

1.  Der Beschuldigte A. ist schuldig der versuchten Pornografie im Sinne
von Art. 197 Abs. 4 Satz 2 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB.

2.  Der Beschuldigte wird bestraft mit einer Geldstrafe von 50 Tagessatzen zu
Fr. 90.—.

3. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf zwei

Jahre festgesetzt.

4. Von der Anordnung eines lebenslanglichen Tatigkeitsverbots wird abgese-

hen.
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Von der Anordnung der Abnahme einer DNA-Probe und der Erstellung eines

DNA-Profils wird abgesehen.

Die zweitinstanzliche Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf:
Fr. 3'000.—

Die Kosten des Berufungsverfahrens werden dem Beschuldigten zu einem

Drittel auferlegt und im Ubrigen (2/3) auf die Gerichtskasse genommen.

Dem Beschuldigten wird fur anwaltliche Vertretung im Berufungsverfahren

eine reduzierte Prozessentschadigung von Fr. 5'400.— zugesprochen.

Schriftliche Mitteilung im Dispositiv an

- die Verteidigung im Doppel fur sich und zuhanden des Beschuldigten
- die Staatsanwaltschaft Limmattal / Albis

sowie in vollstandiger Ausfertigung an

- die Verteidigung im Doppel fur sich und zuhanden des Beschuldigten
- die Staatsanwaltschaft Limmattal / Albis
- das Bundesamt flr Polizei

und nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfalli-

ger Rechtsmittel an

- die Vorinstanz
- die Koordinationsstelle VOSTRA/DNA mit Formular A.

Rechtsmittel:

Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Straf-

sachen erhoben werden.

Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, vom Empfang der vollstandigen, be-
grundeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung des
Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesgerichts-

gesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.
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Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen
richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-

gesetzes.

Obergericht des Kantons Zirich

[l. Strafkammer
Zurich, 20. August 2021
Der Prasident: Die Gerichtsschreiberin:
Oberrichter Dr. Bussmann MLaw Meier

Zur Beachtung:

Der/die Verurteilte wird auf die Folgen der Nichtbewahrung wahrend der Probezeit aufmerksam
gemacht:

Wurde der Vollzug einer Geldstrafe unter Ansetzung einer Probezeit aufgeschoben, muss sie vor-
erst nicht bezahlt werden. Bewahrt sich der/die Verurteilte bis zum Ablauf der Probezeit, muss
er/sie die Geldstrafe definitiv nicht mehr bezahlen (Art. 45 StGB); Analoges gilt fur die bedingte
Freiheitsstrafe.

Eine bedingte Strafe bzw. der bedingte Teil einer Strafe kann im Ubrigen vollzogen werden
(Art. 46 Abs. 1 bzw. Abs. 4 StGB),

- wenn der/die Verurteilte wahrend der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen begeht,

- wenn der/die Verurteilte sich der Bewahrungshilfe entzieht oder die Weisungen missachtet.
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	3. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 13 Tagen.
	4. Der Vollzug der Geldstrafe  wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. Die Busse ist zu bezahlen.
	5. Dem Beschuldigten wird lebenslänglich jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst, verboten.
	6. Die Abnahme einer DNA-Probe und die Erstellung eines DNA-Profils des Beschuldigten im Sinne von Art. 5 DNA-Profil-Gesetz werden angeordnet.
	Die Kantonspolizei Zürich wird mit dem Vollzug beauftragt und der Beschuldigte wird verpflichtet, sich innert 30 Tagen ab Eintritt der Rechtskraft des Urteils bei der Kantonspolizei Zürich, Erkennungsdienst, Zeughausstrasse 11, 8004 Zürich, zur erkenn...
	7. Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf:
	Allfällige weitere Kosten bleiben vorbehalten.
	Wird auf eine schriftliche Begründung des Urteils verzichtet, so reduziert sich die Entscheidgebühr um einen Drittel.
	8. Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens werden dem Beschuldigten auferlegt
	Berufungsanträge:
	1. Das Urteil des Einzelgerichts am Bezirksgericht Horgen vom 26. November 2020 (Geschäfts-Nr. GG200024) sei aufzuheben.
	2. Der Beschuldigte sei der versuchten harten Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 4 Satz 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB sowie der versuchten Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB schuldig ...
	3. Vom Vorwurf der versuchten harten Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 4 Satz 2 StGB sei der Beschuldigte frei zu sprechen.
	4. Der Beschuldigte sei milde, mit einer Geldstrafe von höchstens 30 Tagessätzen zu Fr. 50.– zu bestrafen.
	5. Von der Ausfällung einer Busse sei abzusehen.
	6. Dem Beschuldigten sei der bedingte Vollzug der Geldstrafe unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren zu gewähren.
	7. Von der Anordnung eines lebenslänglichen Tätigkeitsverbots im Sinne von Art. 67 Abs. 3 StGB sei abzusehen.
	8. Von der Anordnung der Abnahme einer DNA-Probe und der Erstellung eines DNA-Profils im Sinne von Art. 5 des DNA-Profil-Gesetzes sei abzusehen.
	9. Alles unter ausgangsgemässer Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen.
	Erwägungen:
	I.
	II.
	III.
	IV.
	4. Bei der Geldstrafe richtet sich die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und – soweit er davon lebt – Vermögen, ferner nach seinem Lebensaufwand...
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	1. Der Beschuldigte A._____ ist schuldig der versuchten Pornografie im Sinne von Art. 197 Abs. 4 Satz 2 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB.
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	10. Rechtsmittel:
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